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14. 5.-1968 

Regierungsvorlage 

URKUNDE 
Kündigung des Abschnittes II des Abkom­
mens zwischen der Republik österreich und 
dem Fürstentum Liechtenstein zur Vermei­
dung der Doppelbesteuerung auf dem Ge­
biete der Steuern vom Einkommen und vom 
Vermögen sowie der Erbschaftssteuern durch 

die Republik österreich 
Der Bundespräsident erklärt hiemit im Namen 

der Republik österreich gemäß Artikel 17 des 

am 7. Dezember 1955 in Vaduz unterzeichneten 
Abkommens zwischen der Republik österreich 
und dem Fürstentum Liechtenstein zur Vermei­
dung der Doppelbesteuerung auf dem Gehiete der 
Steuern vom Einkommen und vom Vermögen 
sowie der Erbschaftssteuern die Kündigung des 
Absmnittes II des vorgenannten Arhkommens 
zum 31. Dezember 1968. 

Erläuternde Bemerkungen 

Das Fürstentum Liechtenstein weist ein aUßer-I Im Verhältnis zwischen österreidl und Liech­
ordentlich niedriges Steuernivea.u auf und sein tenstein mußte vor allem in letzter Zeit ein 
Redlt sieht eine Reihe von Gesellschaftsformen erheblich ansteigender Trend zu Ei'nkommens­
vor, die es den wirudich Beteiligten gestatten, und Vermögensverlagerungen nach Liedltenstein 
in völlige Anonymität ,zurückzutreten. Diese festigestellt werden. 
Umstände halhen es neben ,dem Vorteil der Wäh­
rungsunion mit der Schweiz und der günstigen 
geographischen Lage sowie in Verhindung mit 
der weitläufig gehan1dhahten Praxis günstiger 
Steuerpausmalierungen für bloße "Sitzgesellschaf­
ten" ("Briefkastengesellschaften") mit sim ge­
bracht, daß ,das Fürstentum Liechtenstein zu­
nehmende Bedeutung als Steuerfluchtland 
("Steueroase") erlangt hat. 

Die typisme Form der Steuerflucht nach 
Liechtenstein hesteht ,darin, daß Steuerpflichtige 
- ohne Kenntnis ihrer zuständigen Steuer­
behörde - im Fürstentum Liemtenstein eine 
Gesellsmaft errichten und auf diese Kapitalver­
mögen oder Patentrechte übertragen und diese 
Vermöge'nscha.ften solcherart der Vermögens­
besteuerung im Wohnsitzstaat unJd die anfallen­
den Erträge der Einkommen~besteuerung im 
WohnsitlZstaat zu entziehen trachten. Es werden 
aber audl andere auf die Steuerumgehung im 
Wohnsitzstaat aibzielende Gestaltungsformen 
gewählt. 

Dieser Trend wird dur.ch das bestehende 
österreichisch-liechtensteinische Doppelbesteue­
rungsabkommen vom 7. Dezember 1955 (im fol­
genden als "Ahkommen" bezeichnet) noch Jbe­
günstigt. Dieses Abkommen sieht nämlich unter 
anderem vor, daß österreich bei Dividenden und 
Lizenzgebühren, die nam Liecn,tenstein fließen, 
seine innersta.atlichen Besteuerungsredtte fast 
völlig aufgeben muß. 

Wenn demnach eine in österreich unbeschränkt 
steuerpflichtige natürliche oder juristische Person 
die oben im zweiten Ahsatz beschriebene Gestal­
tung wählt, kann sie unter Ausnützung des Alb­
kommens aum den Großteil der österreimischen 
Kapitalertragsteuer und die gesamte österreidli­
sme Abzugsteuer von Lizenrzgehühren ersparen. 
Den :gleichen Erfolg können aum Drittstaats­
angehörige auf die OIbbezeichnete Weise herbei­
fuhren und ,damit weitgehend dieösterreichische 
beschränkte Steuerpflimt umgehen sowie Doppel­
besteuerungsabkommen ihrer Wirksamkeit 'be-
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rauben, die österreich mit dritten Staaten ab­
geschlossen hat und die auf Reziprozitätsbasis 
ein weitergehendes österreichisches Besteuerungs­
recht vorsehen, als dem Abkommen mit Liechten­
stein entspricht. 

Daß eine sol,che mißbräucl,liche Inanspruch­
nahme der Abkommensvorteile nicht der Sinn 
und Zweck des Abkommens ist, bedarf keiner 
Erläuterung. Der A:bkommensmißbrauch bewirkt 

Millionenverluste an Steuern vom Ein­
kommen und vom V e~mögen, 
eine tiefgreifende Verletzung ,des Grund­
satzes der Gleichmäßigkeit der Besteuerung. 

Die zu beobachtende ansteigende Tendenz der 
Steuerflucht na,ch Liechtenstein und die Aus­
wirkung des gespaltenen Körperschaftsteuer­
satzes (§ 22 Abs. 2 des Körperschaftsteuergesetzes 
1966) geben zu der Befürchtung Anlaß, daß die 
Steuerverlustedurch Abkommensmißlbrauch im 
Jahr 1969 erheblich hinaufslChnellen werden. Es 
besteht daher im Interesse der Vermeidung dieser 
Steuerverluste die dringende Notwendigkeit, den 

Abschnitt II des Abkommens, der die Steuern 
vom Einkommen und vom Vermögen zum Ge­
genstand hat, unter Einhaltung der sechsmonati­
gen KündigungsFris,t zum Ende des Ja,hres 1968 
zu kündigen. 

österreichisd1erseits besteht die Bereitsch.aft, 
mit dem Fürstentum Liechtenstein ein neues 
Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteue­
rung des Einkommens und des Vermögens abzu­
schließen, welches die angestammten wirtschaft­
lichen Interessen beider Länder angemessen be­
rücksichtigt, ohne gleichzeitig die Mögli,chkeit 
einer mißbräuchlichen Inanspruchnahme zu 
bieten. Der zeitliche Geltungsbereich dieses neuen 
Abkommens könnte an den Zeitpunkt des 
Außerkrafttretens des AbsChnittes II des gelten~ 
den Abkommens anschließen; sodaß auch in Hin~ 
kunft der Eintritt einer Doppelbesteuerung. im 
Verhältnis zwischen österreich und dem Fürsten­
tum Liechtenstein vermieden .würde. Der Regie­
rung des Fürstentums Liechtenstein: wUl'de be­
reits auf diplomatischem W egej.l1 österreichiseher 
Entwurf für ein solches Abkommen zugeleitet. 
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